
Zentral-KODA. Entgeltumwandlung
Diözesangesetz vom 15. Juli 2002

in: KA 145 (2002) 123, Nr. 132; zuletzt geändert am 22. Januar 2019, in: KA 162 (2019)
25-31, Nr. 25

Unter Bezugnahme § 19 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)
beschließt die Zentral-KODA gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 1 ZKO folgende Regelung:

(1) 1Der Mitarbeiter (Arbeitnehmer und zu seiner Ausbildung Beschäftigte) hat An-
spruch auf Entgeltumwandlung bei der Kasse, bei der auch seine zusätzliche betriebli-
che Altersversorgung (Pflichtversicherung) durchgeführt wird. 2Voraussetzung ist, dass
die dafür zuständige Kasse satzungsrechtlich die entsprechende Möglichkeit schafft.
3Im Einzelfall können die Vertragsparteien bei Vorliegen eines sachlichen Grundes
arbeitsvertraglich vereinbaren, dass die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse
oder Einrichtung erfolgt. 4Die Regelung gilt unabhängig davon, ob der Mitarbeiter die
steuerliche Förderung durch Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG oder durch
Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG (einschließlich Zulagenförderung nach §§ 79 ff.
EStG) in Anspruch nimmt.

(1a) Soweit aufgrund staatlicher Refinanzierungsbedingungen für bestimmte Berufs-
gruppen die Entgeltumwandlung ausgeschlossen ist, besteht auch kein Anspruch nach
dieser Regelung.

(1b) 1Der Höchstbetrag der Entgeltumwandlung einschließlich des Arbeitgeberzuschus-
ses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG wird begrenzt auf kalenderjährlich 8 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. 2Im Einvernehmen
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer können auch höhere Beträge umgewandelt
werden.

(2) 1Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Steuerfreiheit, einer pauschalen Besteue-
rung sowie einer Zulagenförderung sowie damit verbundener Sozialversicherungsfrei-
heit finden zunächst Anwendung auf Aufwendungen (Beiträge bzw. Umlagen) des
Dienstgebers, sodann auf umgewandelte Entgeltbestandteile des Mitarbeiters. 2Dies gilt
für den Fall von Zuwendungen des Dienstgebers an eine Pensionskasse zum Aufbau
einer nicht kapitalgedeckten Altersversorgung im Sinne des § 3 Nr. 56 EStG auch im
Verhältnis zu einer Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG; der Mitarbeiter wird hierzu
notwendige Erklärungen abgeben. 3Erfolgt eine pauschale Besteuerung des Beitrags
nach § 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung, trägt der Mitarbeiter die
Pauschalsteuer. 4Dies gilt auch, soweit nach § 40b EStG beim Aufbau einer nicht ka-
pitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung aus umgewandelten Entgeltbestandteilen
finanzierte Zuwendungen der Pauschalsteuer unterworfen werden.
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(3) Bemessungsgrundlage für Ansprüche und Forderungen zwischen Dienstgeber und
Mitarbeiter bleibt das Entgelt, das sich ohne die Entgeltumwandlung ergeben würde.

(4) 1Bietet die für die Pflichtversicherung zuständige Kasse keine rechtliche Möglich-
keit für die Durchführung der Entgeltumwandlung, soll die zuständige arbeitsrechtliche
Kommission eine andere Kasse festlegen, bei der die Entgeltumwandlung durchgeführt
werden kann. 2Nimmt die zuständige arbeitsrechtliche Kommission eine solche Festle-
gung nicht vor, kann der Mitarbeiter verlangen, dass die Entgeltumwandlung bei der
KZVK Köln oder einer anderen Kasse durchzuführen ist, bei der nach den Regelungen
der arbeitsrechtlichen Kommissionen die Pflichtversicherung durchgeführt werden kann.

(5) 1Der Dienstgeber leistet den gesetzlichen Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG an
den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung soweit möglich auf
den Vertrag, in dem die Entgeltumwandlung erfolgt. 2Der Zuschuss ist spätestens zum
Zahlungstermin des Dezembergehaltes fällig. 3Scheidet der Mitarbeiter vorher aus, ist
der Zuschuss zum Zeitpunkt des Ausscheidens fällig. 4Aus abrechnungstechnischen und
steuerlichen Gründen soll der Zuschuss einmal im Jahr gezahlt werden.

Übergangsvorschrift [auf Abdruck wurde verzichtet]

Erläuterung zur Umsetzung des Beschlusses

Es wird sichergestellt, dass bei der Reihenfolge der umzuwandelnden Beiträge vorrangig
die sozialversicherungsfreien Beiträge zugunsten des Dienstgebers Verwendung finden.
Soweit neben den Aufwendungen des Dienstgebers noch Sozialversicherungsfreiheit
für Beiträge aus umgewandelten Entgeltbestandteilen möglich ist, ist diese unter Be-
rücksichtigung des Arbeitgeberzuschusses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG so zu nutzen,
dass sie durch die Summe von sozialversicherungsfreien Entgeltbestandteilen und dem
Arbeitgeberzuschuss nicht überschritten wird. Erst dann werden die sozialversicherungs-
pflichtigen Beiträge berücksichtigt.

Der gesetzliche Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG beträgt mit Stand 1. Januar 2019
15 Prozent des umgewandelten Entgelts und ist vom Dienstgeber zusätzlich als Arbeit-
geberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung
weiterzuleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge ein-
spart. Besteht auf einem Teil des umgewandelten Entgelts keine oder nur eine teilweise
Sozialversicherungspflicht, z.B. bei Überschreiten der Pflichtversicherungsgrenze in der
KV innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung, so begrenzt
dies den Zuschuss auf unter 15 Prozent. Keine Zuschusspflicht besteht danach, so-
weit die Entgeltumwandlung z.B. wegen der Erfüllung der Voraussetzungen einer sog.
Riester-Rente nach § 1a Abs. 3 BetrAVG als sog. Nettoumwandlung erfolgt und deshalb
wegen der Sozialversicherungsbeiträge keine Einsparung erfolgen kann.
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Den vorstehenden Beschluss der Zentral-KODA setze ich hiermit für das Erzbistum
Paderborn in Kraft.
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